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Text 

Artikel 26 

Abreise aus dem Hoheitsgebiet des Empfangsstaats 

Der Empfangsstaat gewährt, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts, den Mitgliedern der 
konsularischen Vertretung und des Privatpersonals, die nicht seine Staatsangehörigen sind, sowie den mit 
ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit die 
Zeit und die Erleichterungen, die erforderlich sind, damit sie ihre Abreise vorbereiten und sein 
Hoheitsgebiet so bald wie möglich nach Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit verlassen können. 
Insbesondere stellt er ihnen im Bedarfsfall die benötigten Beförderungsmittel für sie selbst und ihre 
Vermögensgegenstände mit Ausnahme derjenigen zur Verfügung, die im Empfangsstaat erworben 
worden sind und deren Ausfuhr im Zeitpunkt der Abreise verboten ist. 
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